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§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Sportfischereiverein Rot an der Rot e. V. ist eine Vereinigung von Sportfischern.
Er hat seinen Sitz in 88430 Rot an der Rot und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Biberach unter

folgender Nummer eingetragen:

v R 6 40615

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
Der Gerichtsstand ist 88400 Biberach.

§ 2 Zweck und Aufgaben des Vereins

Der Verein ist selbstlos tätig, Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts ,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er verfolgt nicht in

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße
Zwecke verwendet werden. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begÜnstigt werden.

Er ist eine auf innere Verbundenheit und Liebe zur Natur aufgebaute Organisation von
Sportfischern.
Der Verein verhält sich in Fragen der Parteipolitik, der Religion und der Volkszugehörigkeit
neutral.

2. Als Sportfischer gilt derjenige, der die Fischwaid nacl'r sportlichen Grundsätze ausübt, ohne
dass die Fischerei Haupt- oder Nebenerwerb ist.

3. Aufgaben des Vereins sind:

a. die Förderung und Pflege des Angelsports,

b. durch die Beschaffung und Erhaltung von Fischwassern für seine Mitglieder,

c. durch Erziehung der Mitglieder zur sportlichen und waidgerechten Fischerei,

d. durch Hege und Pflege des Fischbestandes unter Berücksichtigung von
Schutzmaßnahmen, Schonzeiten und Mindestmaßen,

e. durch zweck- und ordnungsgemäße Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden
Gewässer im lnteresse der Allgemeinheit,

f. durch Bemühen um Reinhaltung der Gewässer im Sinne der Volksgesundheit,
insbesondere durch Überwachung der Wasserbeschaffenheit, Feststellung und
Meldung von Verunreinigungen, Ermittlung und Aufklärung der Schädiger,
Zusammenarbeit mit zuständigen staatlichen und sonstigen Stellen.

g. Anpachtung oderzum Kauf von Gewässern, Unterkunftshäusern und sonstigen
EinrichtungensowieBootenunddazugehörigenAnlagen

h. Förderung der Vereinsjugend in Natur- und Tierschutzes und der Angelfischerei
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§ 3 Aufnahme von Mitgliedern

Aktive Mitglieder können werden, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, unbescholten sind
und ihren Wohnsitz in der Gesamtgemeinde Rot an der Rot und Umgebung haben und für
den Angelsport lnteresse zeigen. Es können auch Personen, die nicht in der
Gesamigemeinde Rot an derRot wohnen Mitglied des Vereins werden. Über die Aufnahme
von aktiven Mitgliedern aus der Gesamtgemeinde Rot an der Rot sowie Personen, die nicht in
der Gesamtgemeinde Rot an der Rot wohnen kann der Vorstand entscheiden. Desweiteren
können Jugendliche, mit erfolgreich abgeschlossener Fischerprüfung bzw. die im Besitz des
Jugendfischereischeines sind, als Jungfischer zu günstigen Konditionen (Aufnahmegebühr,
Mitgliedsbeitrag), jedoch zu den übrigen gleichen Bedingungen laut Satzung aufgenommen
werden.

Mitglieder vor Vollendung des 18. Lebensjahres gehören der Jugendgruppe des Vereins an.
Jugend hat das Recht an allen Versammlungen und Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen, Das Wahlrecht an der Jahreshauptversammlung erhalten sie ab Vollendung
des 16. Lebensjahres.

Passive Mitglieder können werden, diejenigen Personen, die den Verein ideell und materiell
unterstützen. Für deren Aufnahme gelten die gleichen Bestimmungen wie für die Aktiven. Sie
erhalten keine Fischereipapiere. Im Übrigen haben Sie das Recht an allen Versammlungen
und Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.

Ruhende Mitgliedschaft geht maximal 2 Jahre in Folge danach muss eine aktive
Mitgliedschaft stattfinden. Ein Ruhendes Mitglied kann jedes Mitglied werden Jugenden und
die Envachsenen.

Eine aktive Mitgliedschaft kann nicht erzwungen werden und wird nur gewährt falls ein aktiver
Platz frei ist.
Anträge für Ausnahmen müssen schriftliche beim Vorstand gestellt werden. Dieser Antrag
muss mindestens 2 Woche vor der Jahreshauptversammlung gestellt werden.

2. Die Aufnahme erfolgt auf schriftlichen Antrag durch Beschluss des Vorstandes. Dieser
Beschluss ist dem Antragsteller schriftlich zu übermitteln; das gleiche gilt für die Ablehnung
der Aufnahme durch den Vorstand, die nicht begründet werden muss.

3. Die Aufnahmegebühr, die Mitgliedsbeiträge sowie die sonst festgesetzten Beiträge sind nach
der Aufnahme für ein Jahr im Voraus per SEPA- Lastschriftmandat (Bankeinzug) zu
entrichten.

§ 4 Ende der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch

a) freiwilligen Austritt

b) Tod des Mitglieds

c) Ausschluss

d) Auflösung des Vereins

a) Der freiwillige Austritt eines Mitgliedes kann unter Einhaltung der Kündigungsfrist bis zurn
3CI.09 elnes jedem Jahres durch eingeschriebene Mitteilung an den Vorstand erfolgen. Das
ausscheidende Mitglied ist verpflichtet, bis zu diesem Zeitpunkt die fälligen Mitgliedsbeiträge
zu einrichten.
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b) Der Tod eines Mitglieds bewirkt sein sofortiges Ausscheiden

c) Der sofortige Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied

'1. ehrenunwürdige oder strafbare Handlungen begeht oder wenn nach seiner
Aufnahme bekannt wird, dass er solche begangen hat.

2. sich eines Fischereivergehens oder einer Übertretung schuldig gemacht, sonst
gegen fischereirechtliche Bestimmungen oder Interessen des Verein verstoßen
oder Beihilfe geleistet hat.

3. innerhalb des Vereins wiederholt, bzw. erheblichen Anlass zu Streit oder Unfrieden
gegeben hat.

4. trotz Mahnung und ohne hinreichende Begründung mit seinen Beiträgen oder
sonstigen Verpflichtungen sechs Monate im Rückstand ist.

5. in sonstiger Weise sich unsportlich oder unkameradschaftlich verhalten, gegen die
Satzung verstoßen, oder das Ansehen des Vereins durch sein Verhalten
geschädigt hat.

§ 5 Ausschluss eines Mitgliedes

Über den Ausschluss eines Mitgliedes befindet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit der
erschienenen Vorstandsmitglieder. Dem betroffenen Mitglied muss vorher rechtliches Gehör
gewährt wird, dies erfolgt zu einem schriftlich fixierten Termin in dem mindestens der 1 Vorstand
und 1 Mitglied des Gremiums anwesend sein muss.

§ 6 Sonstige Maßnahmen gegen Mitglieder

Anstatt auf Ausschluss kann der Vorstand erkennen auf:

a. zeitweilige Entziehung der Vereinsrechte oder der Angelerlaubnis auf allen oder nur
auf bestimmten Vereinsgewässern

b. Zahlung von Geldbußen

c. Verweis mit oder ohne Auflagen

d. Verwarnung mit oder ohne Auflagen

e. mehrere der vorstehenden Möglichkeiten

2. Ausscheidende oder rechtskräftig ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anteil am' 
Vereinsvermögen. Vereinspapiere iowie Vereins- und Verbändabzeichen sind ohne Vergütung
zurückzugeben.
Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlöschen alle Amter und Rechte des Mitgliedes.
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lnsbesondere das Recht zur Ausübung des Sportfischens an den Vereinsgewässern und zur
Benutzung der Vereinseinrichtungen.

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind berechtigt:

a. die vereinseigenen und vom Verein gepachteten Gewässer waidgerecht zu beangeln

b. alle vereinseigenen Anlagen (Heime, Boote, Stege usw.) zu benutzen

c. die Veranstaltungen des Vereins zu besuchen und an den öffentlichen
Vorstandssitzungen teilzunehmen.

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, das Sportfischen

im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der festgelegten Bedingungen
auszuüben sowie auf die Befolgung der gesetzlichen Vorschriften auch bei anderen
Mitgliedern zu achten

b. den Aufsichtspersonen und Fischereiaufsehern sich auf Verlangen auszuweisen und
deren Anordnungen zu befolgen

Zweck und Aufgaben des Vereins zu erfüllen

d. die fälligen Mitgliedsbeiträge pünktlich abzuführen und sonstige beschlossene
Verpflichtungen zu erfüllen.

e. Die Angelerlaubnis wird von einer ordnungsgemäßen Ausfüllung der Fangliste
abhängig gemacht.

3. Die von der Hauptversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge sind jährlich im Voraus an den
Schatzmeister per Ban keinzug S EPA-Lastschriftmandat zu entrichten.

4. Begründete Stundungs- oder Erlassgesuche sind rechtzeitig beim Vorstand, spätestens aber bis
zum 01. September eines Jahres für Erlass künftiger Beiträge einzureichen.

5. Die Rechte der Mitglieder ruhen, falls fällige Beiträge oder sonstige geldliche Verpflichtungen
nicht durch Quittungsmarken oder andere Zahlungsbelege nachgewiesen werden können.

6. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
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§ I Organe des Vereins

1. Organe des Vereins sind:

a. Der Vorstand

b. Die Mitgliederversammlung

2. Der Vorstand wird von der Hauptversammlung für .ji*i Jahre gewählt, bleibt bis zur Neuwahl im
Amt und besteht aus:

1. dem
2. dem
3. dem
4. dem
5. dem
6. dem
7. dem
B. dem
9. dem

1. Vorsitzenden
2. Vorsitzenden
Schriftführer
Schatzmeister
1. Gewässerobmann
2. Gewässerobmann
1. Beisitzer
2. Beisitzer
Jugendwart

§ 9 Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, einem Schriftführer, einem
Schatzmeister, dem ersten und zweiten Gewässerobmann, dem ersten Beisitzer und zweiten
Beisitzer und einem Jugendwart.

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Jeder von ihnen
hat Einzelvertretungsbefugnis; die des stellvertretenden Vorsitzenden wird jedoch im
Innenverhältnis auf den Fall der Verhinderung des Vorsitzenden beschränkt.

3. Der Vorstand entscheidet über alle Angelegenheiten des Vereins, soweit nicht nach der
Satzung oder zwingenden gesetzlichen Bestimmungen dies anderen Organen vorbehalten ist.
Der Vorsitzende überwacht die Geschäftsführung der übrigen Vorstandsmitglieder. Alle
Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, bei der Erledigung von Vereinsobliegenheiten
mitzuwirken.

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von (3)
Jahren gewählt. Sie bleiben bis zur nächsten gültigen Wahl im Amt. Scheidet ein
Vorstanäsmitglied innerhalb der Wahlperiode aus, so kann der Vorstand bis zu einer auf der
nächsten Mitgliederversammlung zu treffenden Entscheidung (Bestätigung) eine andere Person
als Vorstandsmitglied berufen.

5. Die Sitzungen des Vorstand werden durch den Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung durch
den stellvertretenden Vorsitzenden einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens (5) Mitglieder, darunter einer der Vorsitzenden, anwesend sind.



6. Pflichten des Vorstand

a. Der 1. Vorsitzende besorgt alle Angelegenheiten des Vereines, soweit dies nicht auf
Grund der Satzung durch andere Organe zu geschehen hat. lhm obliegt weiterhin die
Aufgabe, die Arbeiten des Vorstandes zu überwachen. Er hat bei Feststellen von
Missständen sofort einzugreifen.

b. Dem 1. Vorsitzenden obliegt die Einberufung und Leitung aller Versammlungen und
Sitzungen. Der l.Vorsitzende ist an die Beschlüsse der Vereinsorgane gebunden und
hat diese zu vollziehen. Er ist verpflichtet, für die Einhaltung und Ausführung aller
Bestimmungen und der Satzung zu sorgen.

c. Der 1. Vorsitzende kann zu allen Sitzungen des Vorstandes weitere Mitglieder oder
Fachleute hinzuziehen. Diese haben nur beratende Funktionen

d. Dem Schriftführer obliegen die schriftlichen Arbeiten des Vereins, das Vereinsarchiv
und die Protokollführung, er hat über die Sitzungen des Vereins, insbesondere der
Generalversammlung, die Sitzungen des Beirats und die Mitgliedervdrsammlung
Protokoll zu führen. Die Protokolle sind durch ein Mitglied des Vorstandes
gegenzuzeichnen. lhm obliegen alle anfallenden Arbeiten im Zusammenhang mit der
Betreuung der Mitglieder, wie z. B. Bearbeiten von Anträgen, Karteiführung,
Ausstellen von Fischerpässen, und Führung der Vereinschronik, u. A.

Der erste und zweite Gewässerobmann ist verantwortlich für die Durchführung des
Besatzes nach dem Besatzplan, Überwachung der gesamten
Gewässerbewirtschaftung und Überwachung der Gewässer bzw. Flussläufe auf ihren
Zustand. Missstände sind dem Vorstand sofort zu melden. Bei Räumung der
Gewässer hat er die Leitung zu übernehmen bzw. den Vorstand mit Rat und Tat zu
unterstützen

f. Dem Jugendleiter obliegt die Ausbildung, Betreuung und Beratung der
Vereinsjugendgruppe.

§ 10 Schatzmeister

1. Die Kassen- und Buchführung obliegt dem Schatzmeister, der zur Einrichtung, Unterhaltung und
Führung und Überwachung der erforderlichen Unterlagenverpflichtet ist. Der Jahresabschluss' ist von ihm rechtzeitig zu erstellen.

2. Der Schatzmeister ist verpflichtet, dem Vereinsvorsitzendem oder einem durch ihn beauftragten
Vorstandsmitglied jederzeit Einsicht in die geführten Unterlagen zu gestatten und Auskunft zu
erteilen.

e
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§ 11 Kassenprüfer Aufgaben

1. Die Kassenprüfer müssen am Jahresabschluss eine eingehende Prüfung der Bücher, Belege
und des Jahresabschlusses vorzunehmen. Stichproben im laufenden Kalenderjahr zur Prüfung
der Kasse und der Buchführung, liegt im eigenen ermessen der Kassenprüfer. Es wird keine
Minimale oder Maximale Anzahl der Stichproben festgesetzt.

2. Sie haben das Ergebnis der Prüfung der Jahreshauptversammlung mitzuteilen und die
Entlastung des Schatzmeisters - auch insoweit die Entlastung des Vorstandes zu beantragen
oder aber der Versammlung bekannt zu geben, warum der Antrag nicht gestellt werden kann.

§ 12 Mitgliederversammlung

1. ln jedem Kalenderjahr muss im 1. Quartal eine Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom
Vorsitzenden mit einer Frist von mindestens 28 Tagen einberufen.

Die Einladung muss die Tagesordnung enthalten; sie erfolgt entweder in der Zeitung
(Mitteilungsblatt der Gemeinde Rot a. d. Rot) oder durch schriftliche Einladung an die letzte von
den Mitgliedern angegebene Adresse

2. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehört

Entgegennahme der Berichte der Vorstandsmitglieder sowie des Berichtes der
Kassenprüfer,

b. Entlastung des Vorstandes,

c. Wahl der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer,

d. Genehmigung des Haushaltsvoranschlages, die Höhe des Jahresbeitrages, des
Eintrittsgeldes und sonstiger Beiträge und Gebühren festzusetzen

e. Satzungsänderung,

f. Wünsche und Anträge sind mindestens 2 Woche vorher schriftlich beim Vorstand
einzureichen.

3. Anträge von Mitgliedern müssen berücksichtigt werden, wenn sie mindestens 2 Wochen vor der
Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden eingegangen sind.

4. Der Vorstand muss eine Mitgliederversammlung innerhalb von 2 Monaten auch dann
einberufen, wenn 1i3 aller stimmberechtigten Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Abgabe
von Gründen beantragt.

5. Über alle Versammlungen ist eine Niederschrift anzufertigen, die mindestens alle Anträge und
Beschlüsse sowie die Wahlergebnisse enthalten muss. Sie ist vom Versammlungsleiter und
dem Schriftführer zu unterzeichnen und zu verwahren.

a
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§ 13 Entschädigung

Vorstandsmitglieder und Vereinsmitglieder können für Zeitversäum.nis eine pauschale
Entschädigung er:halten, die nicht unangemessen hoch sein darf. Über die Höhe der
Entschädigung entscheidet der Vorstand auf Basis des zu leistenden Zeitaufwands.

§ 14 Kassenprüfer

1. Die Mitgliederversarnmlung wählt für die Dauer von jeweils 2 Jahren jeweils 2 Kassenprüfer

2. Diese dürfen kein anderes Amt im Verein bekleiden. lhre Aufgabe ist es, sich durch Stichproben
von der Ordnungsmäßigkeit der Kasse und Buchführung zu überzeugen, nach Abschluss des
Gesch-äftsjahres eine eingehende Prüfung der Bücher/ Belege und des Jahresabschlusses
vorzunehmen und das Ergebnis der Prüfung dem Vorstand 14 Tage vor der
Mitgliederversamm lu ng und der M itgl iederversam mlung vorzulegen.

§ 15 Auflösung des Vereins

1. Der Verein kann nur durch Beschluss einer eigens dazu einberufenen Mitgliederversammlung
aufgelöst werden. Zu dem Beschluss ist eine Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder
erforderlich.

2. Bei der Auflösung des Vereins ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu
verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach
Einwilligung des zuständigen Finanzamtes ausgefÜhrt werden.

§ 16 Vereinssatzung

1. Der Vorsitzende ist ermächtigt, etwaige zur Genehmigung der Satzung und zur Eintragung des
Vereins erforderliche formelle Anderungen und Ergänzungen der Satzung vorzunehmen.

2. Beschlüsse über Satzungsänderungen des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der
erschienen M itglieder.

§ 17 Datenschutz im Verein

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
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personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein
verarbeitet.

Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

- das Recht auf Löschung nach Artikel '17 DS-GVO,

das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.

l

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen'ist es untersagt,
personenbezogene Daten unb6ftrgt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung
gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst
zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der obön genannten Personen aus
dem Verein hinaus.

4. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung
und dem Bundesdätenschuizgesetz bestellt der geschäftsführende Vorstand einen
Datensch utzbeauftragte n

a Erl äuteru nge n zu r D ate n sc h utzkl a u sel :
Zum 25.05.2018 tritt ein kompleft überarbeitetes Datenschutzrecht innerhalb der
Europäischen lJnion in Kraft. Ab dann getten die ElJ-Datenschutz-Grundverordnung und das
Bundesdatenschutzgesetz in der überarbeiteten Fassung vom 05.07.2017 (Veröffentlichung
im Bundesgesetzblatt). Der Formulierungsvorschlag berücksichtigt bereits die ab dann
gelte nde n Be stimmu nge n.

a Ertäuterung zu Abs.4 der Datenschutzklausel:
Sind in der Regel mindestens 10 Personen, egalob Arbeitnehmer oder ehrenamtliche
Mitarbeiter, ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten
beschäftigt, hat der Verein einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen (vgl. § 38 BDSG). Der
Abs. 4 sollte auch nur dann Verwendung in der Satzung finden, wenn dies in lhrem Verein der
Fall ist.

§ 18 Satzungsbeschluss

Diese Satzung tritt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Januar 2019
in Kraft.


